
BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	THE EUROPEAN PATENT 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	OFFICE 	 DES BREVETS 

Interner Vertei].erschlüssel: 
[ ] Veroffentlichung im AB1. 
[X] An Vorsitzende und Mitglieder 
[ ] An Vorsitzende 

E N T S C H E I D U N G 
vom 4. November 1996 

Beschwerde-AktenzeiChen: 

Anxneldenummer: 

Veroffentlichungsnuxnxner: 

IPC: 

Verfahrenssprache: 

J 0008/95 - 3.1.1 

90118775.7 

0451327 

321C 9/02 

DE 

Bezeichnung der Erfindung: 
Innenseitig gegen Korrosion geschutztes Metallrohr durch 
eingebrannte Schmiermittelschicht 

Axunelder: 
Akin, Okan, Dr., et al 

Einsprechender: 

Stichwort: 
Begrundung des Wiedereinsetzungsantrags 

Relevante Rechtsnormen: 
EPU Art. 108, 122(1),(2),(3), 177(1) 

Schlagwort: 
IlBegrundung  des Wiedereinsetzungsantrags auerha1b der 
Antragsfrist" 
"Grundsatz des guten Glaubens im Verh.1tnis zwischen EPA und 
Anmeldern" 
"Sprachen des Ubereinkomrnens" 

Zitierte Entscheidungen: 
T 0287/84, T 0014/89, T 0324/90, J 0005/94 

Orientierungssatz: 
Artlkel 177(1) EPU setzt elnen einheitlichen Willen des 
Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen des 
cjbereinkommens zu ermittein 1st. Ein Anmelder kann sich deshaib 
nicht auf die angeblich weniger strenge Fassung einer 
Bestiminung des EPU in der Verfahrenssprache beruf en (Punkt 5 
der Entscheidung). 

EPA Form 3030 10.93 



Europäisches European 
Patentamt D  Patent Office 

Beschwerdekammerfl Boards of Appea' 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

AktenZeichefl: J 0008/95 - 3.1.1 

E N T SC HE I D U N G 
der Juristisehen Beachwerdekalnmer 3.1.1 

vom 4. November 1996 

Beschwerdeführer: 	01) Akin, Okan, Dr. 
Heerderweg 45 
NL-6224 LA Maastricht (NL) 

Grefkes, Horst, Dr. 
Bergstrafe 67a 
D-41749 Viersen (DE) 

Troost, Alex, Dr. Professor 
Holset 9 
NL-6295 NC Lemiers/Vaals (NL) 

Vertreter: 	 Bonsmann, Manf red, Dipl.-Ing. 
Kaldenkirchener Strafe 35a 
D-41063 Monchengladbach (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der prüfungsabteilung des 
Europäischen Patentaints vom 6. Oktober 1994 
mit der der Antrag auf Wiedereinsetzung im 
Zusainmenhang mit der europäischen 
Patentanineldung Nr. 90 118 775.7 
zurilckgawiesen worden ist. 

Zusainniensetzung der Rammer: 

Vorsitzender: 	J.-C. Saisset 
Mitgliader: 	B. J. Schachenmnarin 

G. Davies 



-1-- 	 J 0008/95 

Sachverhalt und Anträge 

Die BeschwerdefQhrer sind die Anmelder der europâischen 
Patentanmeldung Nr. 90 118 775.7. Im Zusammenhang mit 
dieser Anmeldung stellte das Europische Patentamt dem 
damaligen Vertreter am 30. Màrz 1994 eine Mitteilung zu, 
wonach die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPU als 
zuruckgenorornen gelte, weil der Aufforderung nicht 
entsprochen warden sei, zum Bescheid der PrQfungs-
abteilung yam 20. Dezeinber 1993 Stellung zu nebmen. 

Am 12. Juli 1994 bat der Vertreter das Europaische 
Patentamt telephonisch urn nocbrnalige Ubersendung des 
Prufungsbescheids yam 20. Dezember 1993. Dieser sei, 
bedingt durch den Tad seiner Frau, die auch 
Sekretãrinnenfunktion gehabt habe, verloren gegangen. 
Gem,&S dem Gesprãchsprotokoll, das am 15. Juli 1994 dem 
Vertreter zugestelit wurde, teilte ibm die zustandige 
Formalsachbearbeiterin dabei mit, daI, die Anmeldung 
durch Nichtbeantwortung des Prüfungsbescheids als 
zurQckgenonirnen gelte und wies ihn auf die MOglichkeit 
hin, Wiedereinsetzung in die versàurnte Frist zu 
beantragen. In diesem Zusammenhang nannte sie als Tag 
des Wegfalls des Hindernisses das Datum des Telephonats. 

Nachdem die verlangten Unterlagen am 30. August 1994 
nocbmals per Telefax an den Vertreter Ubermittelt worden 
waren, da er die Originale angeblich nicht erhalten 
hatte, stelite er am 26. September 1994 einen Antrag auf 
Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung des 
Prufungsbescheids yam 20. Dezember 1993 (Wieder-

einsetzungsantrag 1) und holte die versurnte Handlung 
nach. Eine Begrundung des Antrags fehite. Die 
Wiedereinsetzungsgebuhr wurde am 27. September 1994 
entrichtet. 

2825.D 	 . . .1... 



- 2 - 	J 0008/95 

Mit Entscheidung vom 6. Oktober 1994 wies die PrQfungs-

abteilung den genannten Antrag auf Wiedereinsetzung 

zurUck. Zur Begrundung fuhrte sie aus, daS der Antrag 

nicht innerhaib von zwei Monaten nach Wegfall des 

Hindernisses, gegeben durch das Telephonat vain 

12. Juli 1994, eingereicht worden sei. 

In elner Mitteilung vain 23. Januar 1995 informierte das 

Europa.ische Patentarnt. den Vertreter Uber die RQckzahlung 

van Gebühren, die mit. dem Dahinfallen der Anxneldung 

nicht mehr fl1ig wurden. 

Am 16. M.rz 1995 wurde unter Entrichtung der Beschwerde-

gebuhr gegen die Entscheidung der Prufungsabteilung vain 

6. Oktober 1994 Beschwerde eingelegt. Gleichzeitig 

steliten die BeschwerdefQhrer einen Antrag auf Wieder-

einsetzung in die Beschwerdefrist (Wiedereinsetzungs-

antrag 2), dessen BegrQndung °in wenigen Tagen erfolge, 

und entrichteten die entsprechende GebQhr. Ferner wurde 

erneut ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur 

Beantwortung des PrQfungsbescheids vain 20. Dezernber 1993 

gestellt (Wiedereinsetzungsantrag 3) . 

In elner Mitteilung vain 11. April 1995 rnachte die 

Geschãftsstelle der Beschwerdekammern die Beschwerde-

führer darauf aufmerksarn, da1, die Beschwerde nicht 

fr±stgerecht eingelegt, bezahlt und begrUndet warden 

sei. 

Am 13. April 1995 reichten die Beschwerdeführer die 

Beschwerdebegründung sowie eine Begrundung des Antrags - 

auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist (d. h. 

Wiedereinsetzungsantrag 2) em. 

In der Beschwerdebegrundung vertraten sie bezuglich dem 

zurUckgewiesenen Wiedereinsetzungsantrag 1 die Ansicht, 

das Hindernis für die Beachtung der Frist zur 

Beantwartung des Prüfungsbescheids sei entgegen der 
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Annahme der PrQfungsabteilung nicht mit dem Telephonat 

yam 12. Juli 1994 weggefallen. Das Gesprãchsprotokoll 

sei nicht zu den Akten des damaligen Vertreters gelangt. 

Deshaib sei damals bei der sachlichen Bearbeitung des 

Falles der Ablauf der Zweimonatsfrist für die 

Beantragung der Wiedereinsetzung in die Frist zur 

Beantwortung des PrUfungsbescheids nicht eindeutig 

erkennbar gewesen. 

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags in die 

Beschwerdefrist (Wiedereinsetzungsantrag 2) führten die 

Beschwerdeführer aus, dag der damalige Vertreter, 

nachdem er sich als Frist für die Einlegung der 

Beschwerde den 12. Dezember 1994 notiert hatte, Ende 

November 1994 schwer erkrankt sei. Zwar habe er damals 

die dringendsten Akten aus der Registratur heraussuchen 

und sich zur Bearbeitung ans Krankenbett bringen lassen. 

Da die vorliegende Akte jedoch schon vorher für die 

Bearbeitung aus der Registratur herausgenommen worden 

sei, sei sie dabei Qbersehen worden. Das Versàurnnis sei 

erst bemerkt worden, als die Mitteilung des Europãischen 

Patentamts vom 23. Januar 1995 Qber die GebUhren-

ruckzahlung zugesteilt worden sei. 

IX. 	Am 15. April 1995 przisierten die BeschwerdefQhrer ihre 

Antrge wie folgt: 

Der Antrag yam 16. M&rz 1994 auf Wiedereinsetzung in die 

Beschwerdefrist (d. h. Wiedereinsetzungsantrag 2) solle 

sich auch auf die Frist zur Begründung der Beschwerde 

beziehen. 

Hilfsweise sei der weitere Wiedereinsetzungsantrag 

dieses Datums (d. h. Wiedereinsetzungsantrag 3) als 

Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Begrundung 

der Beschwerde anzusehen. 

Auferst hilfsweise werde ein Antrag auf Wiedereinsetzung 

2825.D 	 . . . 1... 



- 4 - 	J 0008/95 

in die Frist zur Begrundung der Beschwerde gestellt 

(Wiedereinsetzungsant.rag 4) und die entsprechende GebUhr 

entrichtet. Zur BegrUndung dieses Antrags werde auf den 

am 13. April 1995 eingereichten Schriftsatz verwiesen. 

In zwei Bescheiden yam 6. September 1995 und 

17. Mai 1996 wies die Kammer auf die Rechtsprechung der 

Beschwerdekammern hin, wonach Wiedereinsetzungsantrage 

innerhaib der Antragsfrist von Artikel 122 (2) EPU 

schriftlich zu begrUnden sind. Im vorliegenden Fall 

scheme es, dag dieses Erfordernis für den Antrag auf 

Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist (d. h. 

wiedereinsetzungsantrag 2) nicht erfüllt worden sei. 

Dessen Begründung sei erst am 13. April 1995 

eingegangen, wãhrend die Antragsfrist bereits am 

2. April 1995 abgelaufen sei. Deshaib stehe die 

Zu1.ssigkeit der Eeschwerde in Frage. 

Aber selbst wenn von der Zulãssigkeit der Beschwerde 

ausgegangen werde, so bestünden ernsthafte Zweifel 

hinsichtlich ihrer Begrundet.heit, weil der Antrag auf 

Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung des 

Prüfungsbescheids vom 20. Dezember 1993 (Wiederein-

setzungsantrag 1) versptet und zudem ebenfalls ohne 

BegrUndung eingereicht warden sei. 

Mit Schreiben vom 2. Juli 1996 vertraten die 

Beschwerdeführer die Ansicht, die deutsche Fassung von 

Artikel 122 (3) EPU sehe keineswegs die Einreichung der 

BegrUndung eines Wiedereinsetzungsantrags innerhaib der 

Antragsfrist von Artikel 122 (2) EN) var. Eine 	- 

definitive Frist sei hierfUr nicht vorgeschrieben. Die 

genannten Abstze van Artikel 122 EN) seien weder 

grarnrnatikalisch noch sinngemag miteinander verknQpft. 
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Es werde nicht verkannt, dag die Rechtsprechung der 
Beschwerdekamrnern dieser Folgerung entgegenstehe. 
Of fensichtlich beruhe diese Rechtsprechung aber auf der 
englischen und/oder franzosischen Fassung des 
Ubereinkommens, wonach die Einreichung einer Begrundung 
zusainrnen mit dent Antrag zwingend vorgeschrieben sei. 
Artikel 177 (1) EPU sehe vor, dag die drei Fassungen des 
Ubereinkornrnens gleichermnassen verbindlich seien. Da mm 
vorliegenden Fall die Verfahrenssprache deutsch sei, 
bestUnden keine Zweifel, dais für die Beurteilung die 
weniger strenge deutsche Fassung anwendbar sei. 

Mindestens hã.tte es bei dieser Sachlage aber der 
Grundsatz des guten Glaubens erfordert, dag das Amt den 
darnaligen Vertreter auf die Zweimonatsfrist zur 
Einreichung der BegrQndung hingewiesen Mtte, nachdem 
dieser die Einreichung einer BegrQndung für den 
Wiedereinsetzungsantrag in die Eeschwerdefrist "in 
wenigen Tagen" angekQndigt habe, ohne sich dabei auf 
eine Frist zu beziehen. 

mm übrigen wurde beantragt, den Wiedereinsetzungsantrag 
in die Frist zur Beantwortung des Prüfungsbescheids vom 
20. Dezemnber 1993 (Wiedereinsetzungsantrag 1) umzudeuten 
in einen Antrag auf Weiterbehandlung gem&J 
Artikel 121 EPU. 

Ent s cheidungs gründe 

1. 	Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 
Prüfungsabteilung, mit weicher diese den Antrag auf 
Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung des 
PrUfungsbescheids vom 20. Dezemnber 1993 (Wieder- 
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einsetzungsantrag 1) zuruckwies. Die angefochtene 

Entscheidung wurde am 6. Oktober 1994 zur Post gegeben, 

so dag die Frist zur Einlegung der Beschwerde gema1 

Artikel 108 EPU, Satz 1, und Regel 78 (3) EPU am 

16. Dezember 1994 endete. 

Die Beschwerde wurde am 16. Márz 1995 eingelegt und die 

BeschwerdegebUhr wurde am 20. Mrz 1995 entrichtet. 

Beide Handlungen erfolgten damit auerha1b der Frist zur 

Einlegung der Beschwerde. Gleichzeitig mit. der Einlegung 

der Beschwerde wurde die Wiedereinsetzung in die 

Beschwerdefrist beantragt. (Wiedereinsetzungsantrag 2). 

Ob eine rechtswirksame Beschwerde vorliegt, hãngt 

deshaib davon ab, ob der beantragten Wiedereinsetzung in 

die Beschwerdefrist statt.gegeben werden kann. Andern-

falls hat die Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger 

Zahiung der BeschwerdegebQhr als nicht eingelegt zu 

gelten (Artikel 108 EPU, Satz 2) 

Voraussetzung für die Wiedereinsetzung ist zunâchst em 

Wiedereinsetzungsantrag, der den formalen Erfordernissen 

von Artikel 122 (2) und (3) EPU entspricht. 

Artikel 122 (2) EPU sieht var, daiS der Antrag innerhaib 

von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses 

schriftlich einzureichen ist. Nach Artikel 122 (3) EPCJ 

ist der Antrag schriftlich zu begrunden, wobei die zur 

BegrQndung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. 

GemãiS stãndiger Rechtsprechung der Beschwerdekamrnern 

werden diese Vorschriften so ausgelegt, daiS innerhaib - 

der erwhnten Frist eine BegrUndung eingereicht werden 

mulS, die zurnindest den Kern der zur StQtzung des 

Wiedereinsetzungsantrags vorgebrachten Tatsachen entMlt 
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(vgl. Entscheidungen T 287/84, ABi. EPA 1985, 333; 
T 324/90, ABl. EPA 1993, 33; J 5/94 vom 
28. September 1994) . Beweise zur StQtzung dieser 
Tatsachenbehauptungen kOnnen erforderlichenfalls noch 
nach dieser Frist eingereicht werden. 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Wiedereinsetzungs- 
antrag in die Beschwerdefrist (Wiedereinsetzungs-
antrag 2) ist es unbestritten, daiS dieser keinerlei 
Begrundung enthielt und eine soiche erst nach Ablauf der 
Antragsfrist eingereicht wurde. 

Es steilt sich damit die Frage, ob die in Punkt 3 
erwhnte Rechtsprechung der Beschwerdekarnmern auf den 
vorliegenden Fall anwendbar ist, womit der Antrag auf 
Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist mangels 
Begrundung zurUckzuweisen ware. 

Die Beschwerdeführer halten dem entgegen, die erwâhnte 
Rechtsprechung stUtze sich ausschlielSlich auf die 
englische und/oder die franzOsische Fassung des 
Ubereinkommens, kOnne jedoch nicht aufrecht erhalten 
bleiben, wenn die deutsche Fassung von Artikel 122 (3), 
Satz 1, zugrunde gelegt werde. Da im vorliegenden Fall 
die Verfahrenssprache deutsch sei, sei die deutsche 
Fas sung anwendbar. 

Die Karnmer kann sich dieser Meinung nicht anschlieZen 
und halt an der zitierten Rechtsprechung fest. 

5.1 	Zunãchst ist darauf hinzuweisen, daiS gemàfS 
Artikel 177 (1) EPU der Wortlaut des Ubereinkommens in 
jeder der drei Aintssprachen gleichermassen verbindlich 
ist. Diese Bestimmung setzt einen einheitlichen Willen 
des Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen 
des Ubereinkommens zu ermittein 1st (vgl. dazu Singer, 
Europâisches Patentübereinkommen, Rcln. 3 zu 
Art. 177 EPU; Bruchhausen, Die Methodik der Auslegung 
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und Anwendung des europischen Patentrechts (...); 

GRUR mt. 1983, 205 ff.). Selbst wenn in der 

deutschsprachigen Fassung der Bestimmungen von 

Artikel 122 (2) und (3) EPU eine Abweichung von den 

beiden anderen Fassungen festzustellen wã.re, 1ieSe sich 

daraus, ungeachtet der aktuellen Verfahrenssprache, 

keine andere Rechtsfolge ableiten, als aus den Fassungen 

in englischer und franzOsischer Sprache. Die 

Beschwerdeführer kônnen sich deshaib nicht darauf 
berufen, auf ihren Fall sei die angeblich weniger 

strenge deutschsprachige Fassung der Artikel 122 (2) und 

(3) EPU anzuwenden. 

5.2 	Eine Abweichung irn Wortlaut der deutschsprachigen 
Fassung ware insoweit zu berUcksichtigen, als sie em 

Element der Auslegung bilden kônnte. Aber auch wenn 

unter diesem Gesichtspunkt von dieser Fassung der 
genannten Bestimrnungen ausgegangen wird, treffen die 

Folgerungen der BeschwerdefUhrer nach Meinung der Karnmer 

nicht zu. 

Die Bestimrnungen von Artikel 122 (2) und (3) EPU in der 
deutschsprachigen Fassung sind n.m1ich in ihrem 

zusammenhang zwangslos so verstehen, dag der Antrag auf 

Wiedereinsetzung innerhalb der Zweirnonatsfrist 

schriftlich einzureichen ist (Absatz (2)) und dag dieser 

Antrag mit einer Begrundung versehen sein mui 

(Absatz (3)) . Nicht anders 1st ja z. B. auch der 
entsprechende Wortlaut der deutschsprachigen Fassung von 

Artikel 99 (1) EPU bezuglich der BegrUndung des 

Einspruchs zu verstehen. Diese Lesart steht in 

inhaitlicher Ubereinstimmung mit den beiden anderen 

Fassungen von Artikel 122 (2) und (3) EPU, so dag in 

dieser Hinsicht kein Unterschied zwischen den drei 

Fassungen des Ubereinkommens festzustellen 1st. 
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Die BeschwerdefQhrer berufen sich in diesern Zusarnrnenhang 
auch auf den Grundsatz des guten Glaubens, der das 
Verhãltnis zwischen dem Europàischen Patentamt und den 
Anmeldern beherrscht (vgl. Punkt XI., oben). Dabei 
gehen sie davon aus, dais den Bestirnmungen von 
Artikel 122 EPU der deutschsprachigen Fassung eine 
Zweimonatsfrist für die Einreichung der BegrUndung des 
Wiedereinsetzungsantrag nicht zu entnehmen sei, weshaib 
das Amt den Vertreter auf diese Frist hãtte hinweisen 
rnUssen. 

Richtig ist, dai?, nach der Rechtsprechung der 
Beschwerdekarnrnern ein Antragssteller auf offensichtlich 
leicht behebbare Mângel, insbesondere auf eine fehlende 
Begründung in seinein Wiedereinsetzungsantrag hingewiesen 
werden muf, wenn die Beseitigung des Mangels noch 
innerhaib der Wiedereinsetzungsfrist zu erwarten ist 
(vgl. T 14/89, AB1. EPA 1990, 432) 

Im vorliegenden Fall hatte das europaische Patentamt 
jedoch keinerlei Veranlassung für einen solchen Hinweis, 
da der darnalige Vertreter in seinem Wiedereinsetzungs-
antrag vom 16. Mãrz 1995 selbst angekQndigt hatte, die 
BegrQndung des Wiedereinsetzungsantrags erfolge "in 
wenigen Tagen". Hâtte der Vertreter seine AnkQndigung 
befolgt, so ware die fehlende BegrUndung noch vor Ablauf 
der Antragsfrist Anfang April 1995 (vgl Punkt X., oben) 
beirn Arnt eingegangen. Das Amt durfte dainit davon 
ausgehen, dag der Vertreter die fehleride BegrUndung noch 
vor Fristablauf nachreichte. Unter diesen Umstànden kann 
vom Amt nach Treu und Glauben kein Warnhinweis erwartet 
werden. 

Insgesamt komrnt die Kammer deshaib zu dem Ergebnis, da 
der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist 
(Wiedereinsetzungsantrag 2) wegen fehiender Begrundung 
den Bestiinrnungen von Artikel 122 (2) und (3) EPT) nicht 
entspricht und damit zurückzuweisen ist. Demzufolge gilt 

2825.D 	 . . . 1... 



- 10 - 

	 J 0008/95 

die Beschwerde wegen verspãteter Zahlung der 

BeschwerdegebUhr gemag Artikel 108 EPU, Satz 2, als 

nicht eingelegt. Die Beschwerdegebühr 1st grundlos 

entrichtet warden und deshalb zurQckzuzahlen. 

8. 	Sornit bleibt es für den Ausgang des Verfahrens ohne 

Belang, ob die BeschwerdebegrQndung fristgerecht 

eingereicht wurde oder nicht. Uber die entsprechenden, 

hilfsweise eingereichten Wiedereinsetzungsantrãge 3 und 

4 (vgl. Punkt IX., oben) braucht deshaib nicht befunden 

werden. 

Uber den Antrag, den Wiedereinsetzungsantrag 1 in einen 

Antrag auf Weiterbehandlung urnzudeuten, 1st rnangels 

Beschwerde ebenfalls nicht befinden. 

Ent scheidungs forinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt. 

Die Geschftsste1lenbeamtin: 	Der Vorsitzen e: 

M. Beer 	 aist2 

/~U. V-~ 
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